
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Firma und Stempel

© FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Bestellung zur

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Fachkraft für Arbeitssicherheit:  Auftraggeber: 

Name:   Name:  

Straße:   Straße:  

PLZ/Ort:   PLZ/Ort:  

Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
(gem. § 5 „Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (Arbeits-

sicherheitsgesetz, ASiG) und § 19 DGUV Vorschrift 1)

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr    

(Name, Vorname)

Hiermit bestellen wir Sie für    

(Verantwortungs-/Zuständigkeitsbereich)

gemäß § 5 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und § 19 DGUV Vorschrift 1 mit Wirkung zum    

(Datum)

zur Fachkraft für Arbeitssicherheit 

und übertragen Ihnen die gesetzlichen Aufgaben und Rechte nach § 6 ASiG. 

Für die Erfüllung der arbeitssicherheitstechnischen Aufgaben steht eine Mindest-Einsatzzeit von   Stunden pro Jahr 

zur Verfügung. (Anzahl)

Auf der Rückseite dieser Bestellung finden Sie einige grundlegende Anmerkungen hierzu.

Wir bitten Sie, zum Zeichen Ihres Einverständnisses eine Kopie zu machen, diese zu unterschreiben und an die 

Personalabteilung zurückzugeben. Das Original behalten Sie bitte bei Ihren Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

  , den  

(Ort)  (Datum)

   

(Unterschrift Geschäftsleitung)  (Unterschrift Fachkraft für Arbeitssicherheit)
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Ihre Aufgaben als Fachkraft für Arbeitssicherheit:

Sie haben die Aufgabe, den umseitig genannten Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeits-

sicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere

1. den Arbeitgeber und die für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung von ihm beauftragten Personen zu beraten, insbesondere bei

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen,

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c) der Auswahl und Erprobung von persönlichen Schutzausrüstungen,

d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie,

e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2.  die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel vor der Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren vor ihrer Einführung sicherheits-

technisch zu überprüfen,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im Zusammenhang damit

a)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder den sonst für den Arbeits-

schutz und die Unfallverhütung von ihm beauftragten Personen mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschla-

gen und auf deren Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung zu achten,

c)  Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber 

Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4.  durch vorbildliches Verhalten und durch entsprechende Hinweise darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den 

Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die Unfall- und Gesund-

heitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Ge-

fahren zu belehren und bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken.

5. Sie haben ggf. mit dem Betriebsrat/Personalrat zusammenzuarbeiten und ihn in Sachen des Arbeitsschutzes zu beraten.

Rechtsgrundlagen:

§ 5 ASiG „Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit“

(1)  Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure, -techniker, -meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die 

in § 6 genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf 

1.  die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und Gesundheitsgefahren, 

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der Arbeitnehmerschaft, 

3.  die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verant-

wortlichen Personen,

4.  die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwort-

lichen Personen in Fragen des Arbeitsschutzes.

(2)  Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von 

Personen zu unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind. 

(3)  Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berück-

sichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für 

die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der 

Arbeitgeber. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung von der 

Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 6 ASiG „Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit“

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen 

der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei

a)  der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen, 

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c)  der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d)  der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie,

e)  der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2.  die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor 

ihrer Einführung sicherheitstechnisch zu überprüfen,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im Zusammenhang damit

a)  die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder den sonst für den Arbeits-

schutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und 

auf deren Durchführung hinzuwirken,

b)  auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 

c)  Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber 

Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4.  darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entspre-

chend verhalten, insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über 

die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten 

mitzuwirken.

§ 19 DGUV Vorschrift 1 „Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten“

(1)  Der Unternehmer hat nach Maßgabe des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicher-

heit (Arbeitssicherheitsgesetz) und der hierzu erlassenen Unfallverhütungsvorschriften Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebs-

ärzte zu bestellen.

(2) Der Unternehmer hat die Zusammenarbeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der Betriebsärzte zu fördern.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Die neue Arbeitsschutzmappe 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5919 

 
 
 

 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5919



